
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2021/11/4 LVwG-AV-
1565/001-2021

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.2021

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

04.11.2021

Norm

GewO 1994 §14

GewO 1994 §340

Rechtssatz

Asylwerber zählen nicht zu den in § 14 Abs 1 zweiter Satz GewO genannten „Personen, denen Asyl gewährt wird“ und

sind daher nach dieser Bestimmung nicht gewerberechtsfähig.

Schlagworte

Gewerbliches Berufsrecht; Gastgewerbe; Anmeldung; Gewerbeausübung; Ausländer;
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